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Der Fonds und die Schweizerische

Grütli Krankenversicherung machen es

möglich:

U
berall auf der Welt können sich

Auslandschweizer nun - wie ihre

Landsleute in der

alten Heimat - für

Arzt- und Arznei-,

Krankenpflege- und

Spitalkosten in der Schweiz versichern

lassen. Zu gleichen Prämien, wie sie für die

Stadt Bern gelten.

Das
heisst: Bei Krankheit und Unfall

oder bei Schwangerschaft haben Sie

nicht mehr nur die Wahl zwischen der

teilweise mangelhaften medizinischen

Versorgung in gewissen Ländern und den

teuren Privatspitälern im Ausland. Sondern

Sie können z.B. Ihren Vertrauensarzt in der

Schweiz konsultieren und sich in jedem

Die erstklassige medizinische

Versorgung in der Schweiz

können Sie sich jetzt auch in

Ihrer neuen Heimat leisten.

schweizerischen Akutspital behandeln und

pflegen lassen.

Diese
neue Vollversicherung bietet die

Grütli ausschliesslich den Mitgliedern

des Fonds und ihren Familienangehörigen

mit Schweizer

Bürgerrecht an (Ehepartner,

Kinder bis 25

Jahre). Die obere

Altersgrenze für den Beitritt ist 60 Jahre.

Wenn
Sie mehr darüber erfahren

möchten, senden Sie am besten

gleich den Coupon ein.
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- einsenden an.
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